Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Schulen 

im Freistaat Sachsen

Beurteilung durch den Schulleiter

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen im Freistaat Sachsen (Lehramtsprüfungsordnung II – LAPO II) vom 19. Juli 2005 (SächsGVBl. S. 212), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Februar 2007 (SächsGVBl. S. 30)

	Beurteilungszeitraum: vom:
	     
	bis:
	     


	Lehramtsanwärter (in):
	
	Schule:

	     
	
	     


	1. Fach:

     
	2. Fach:

     
	3. Fach:


	4. Fach:

     


	Vom Schulleiter durchgeführte Unterrichtsbesuche:

Fach 1 am:      
Fach 2 am:      
Fach 3 am: 
Fach 4 am: 



	Beurteilungskriterien:

(Die Kriterien für die Beurteilung basieren auf dem Beschluss der KMK vom 16.12.2004 zu den „Standards für die Lehrerbildung“.)

Kompetenzbereiche:

1. Unterrichten
-

Planen, Durchführen, Reflektieren von Unterricht:
( Gestalten von Lernsituationen
( Fördern selbstbestimmter Schülertätigkeiten
( sach- und fachgerechtes Strukturieren
( Bewerten von Leistungen
-
Kooperieren mit Eltern und Kollegen
2. Erziehen
-

Kennen der Lebensbedingungen und Voraussetzungen der Schüler

-

Fördern der individuellen Entwicklung

-

Vermitteln von Werten und Normen

-

Gestalten der Lehrer-Schüler-Interaktion des schulischen Alltags

-

Analysieren und Lösen von Konflikten

-

Umgehen mit Störungen

3. Beurteilen
-

Diagnostizieren von Lernprozessen

-

Beraten in unterschiedlichen Formen

-

Beurteilen von Leistung und Verhalten

4. Innovieren
-

Kennen und Umsetzen der rechtlichen Rahmenbedingungen des Lehrerberufs

-

Selbstmanagement und Selbstreflexion

-

Nutzen von Fortbildungsangeboten

-

Umgehen mit Feedback

-

Nutzen von Evaluationsverfahren

-

Mitgestalten von Schulentwicklungsprozessen




	Beurteilung (des erreichten Grades an Kompetenz innerhalb der vorstehenden Bereiche)

    


(Bei Bedarf bitte weiteres Blatt anfügen!)

	Note
	     
	
	     

	
	(Ziffer)
	
	(verbal)


	     
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift des Schulleiters


